


Baugrundverhältnisse 

Eine Baugrunduntersuchung wurde nicht vorgenommen. Aufgrund des bisherigen 
Kenntnisstandes ist zu beachten, daß unterschiedliche, jedoch keine schwierigen 
Baugrundverhältnisse vorliegen. 

Planung 

Das Teilgebiet südlich der Bazienstraße ist dem eingeschossigen Charakter der zur 
Hälfte vorhandenen, in Privatbesitz befindlichen Gebäude angepaßt (Dachneigung 
43°). Um jedoch einer gewünschten Verdichtung Rechnung zu tragen, sind die 
Dächer als Vollgeschoße zulässig sowie die Gebäudeausmaße vergrößert worden. 

Zusätzlich sind unterhalb der Traufen der Hauptgebäude sogenannte Anbauzonen 
für Anbauten, wie Eingänge, Wintergärten, Pergolen, Sichtschutzwände und 
ähnliches vorgesehen. 

Dachaufbauten wurden wegen der relativ geringen Geb§ude- und Grundstücks­
breiten und der damit verbundenen Verschattungen auf ein etwas geringeres Maß 
als sonst üblich (ca. 3 - 3,5 m) auf 2,5 m Breite festgesetzt. 

Die aufgrund der bestehenden Grundstücke geringen Abstände erforderten wegen 
der Verschattung in den Wintermonaten festgesetzte Firsthöhen und auch geringe 
Gebäudebreiten ( 9 m ). 

Die entlang der "Nord-Süd-Wege" liegenden Doppelhäuser sind wegen der direkten 
Zugänge zur Erschließungsstraße in Nord-Süd-Richtung angeordnet. Eine Ost­
west-Bebauung würde unwirtschaftliche und insbesondere konfliktbehaftete Grund­
stückszuschnitte (z.B. Räumdienste zu den Garagenzufahrten) ergeben. 

Der Bereich nördlich der Bazienstraße ist vorwiegend mit zweigeschossigen Reihen­
häusern und einer Dachneigung von 35 ° vorgesehen, wobei die Eckgrundstücke 
auch für eine intensivere Nutzung (z.B. 2 - 3 Wohneinheiten übereinander) zulässig 
sein sollen. Die Dachaufbauten, Anbauzonen und Firsthöhen sind wie bereits 
erwähnt ebenfalls entsprechend festgesetzt. 

Im gesamten 2-geschossigen Baugebiet sind wiederum wegen der geringeren 
Grundstücksbreite nur Giebelbreiten von 8,5 m vorgesehen. 

Die strenge bisher vorherrschende einheitliche Dachneigung ist auch künftig im 
südlichen Bereich vorgesehen. Lediglich im nördlichen Bereich ist sie geringer 
festgesetzt worden, da ein weiteres Geschoß (2 Vollgeschoße plus Dachgeschoß) 
vorgesehen ist. Die Firsthöhen im südlichen Breich liegen somit bei ca. 8,5 m und im 
nördlichen Bereich bei ca. 9,5 m über dem Gelände. 

Die Einfriedungen mit ca. 50 cm Abstand zu öffentlichen Straßen sollen die aus 
Kostengründen schmalen Straßen z. 8 . durch Hinterpflanzungen und Hecken in ihrer 
Breite nicht einschränken. 



Erschließung 

Das gesamte Gebiet ist erschlossen. Überbreite Straßen (Teilstück des Exerzier­
weges, der Reutiner Straße und der Bazienstraße) werden von 8 m auf 5,5 m Breite 
reduziert, wobei die Lage vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen berück­
sichtigt wurden. 

Die verbleibenden Restflächen können für die Anpflanzung von Straßenbäumen 
Verwendung finden oder den anliegenden Grundstücken zugeschlagen werden. 

Die Wegeteilstücke südlich der Bazienstraße verbleiben in ihrer Breite von 5 m. 

Der gesamte Geltungsbereich soll als verkehrsberuhigter Bereich festgesetzt 
werden, weshalb Gehwege nicht mehr separat ausgewiesen sind. 

Die vorhandene Stichstraße nordöstlich der Reutiner Straße (FI.Nr. 25/45) wird mit 
einer Breite von 4,5 m und am Ende mit einem Wendehammer festgesetzt. Sie dient 
auch als Anbindung des Schulbereiches für Fußgänger und Radfahrer von Westen 
her. 

Umweltschutz - Immissionsschutz 

Aufgrund der immer größer werdenden Belastung der Umwelt durch Abgase sollen 
im gesamten Baugebiet bis auf bestehende Gebäude Öl- und Festbrennstoff­
heizungen nur zur gelegentlichen Nutzung zugelassen werden. 

Um die Belastung der Kläranlage durch anfallendes Regenwasser zu verringern, soll 
dieses möglichst versickern oder in Teichen und Biotopen aufgefangen werden. 
Befestigte Flächen sollen so gering wie möglich versiegelt werden. 

Das nordöstliche Gebiet wird durch eine Schallschutzmaßnahme zum vorgesehenen 
Pausenhof der Schule abgeschirmt. Der Schallschutz ist mit einer 2,5 m hohen 
Mauer vorgesehen, die intensiv mit Rankgewächsen zu begrünen ist. Die Kosten 
werden in die ergänzenden Erschließungsmaßnahmen aufgenommen. 

Bei den Grundstücken südlich der Bazienstraße (FI. Nr. 25/93 bis 25/97) sind 
Nebenanlagen entlang der Ostgrenze geschlossen zulässig, um einen teilweisen 
Schallschutz zu dem vorgesehenen Sportgelände zu erreichen. 

Grünordnung 

Die in der Planzeichnung angegebene wegebegleitende Bepflanzung mit Hoch­
stämmen, wie auch gepflasterte Unterbrechungen in der Fahrbahn sollen den 
Erschließungsstraßen verstärkt Wohncharakter vermitteln. 

Die für das Gebiet bisher zugedachten Spielplätze im Westen vor der Köchlinstraße 
und im Osten bei der Lugecksiedlung sind zu klein oder zu weit entfernt, weshalb bei 
Auflösung des Gebäudes Reutiner Straße 48 hier ein neuer Kinderspielplatz ent­
stehen soll. 



FLÄCHENZUSAMMENSTELLUNG 

1. Baulandflächen (GWG + Stadt) 

a) derzeit zur Verfügung 
stehendes Bauland 

b) Im laufe der Zeit 
verfügbares Bauland 

c) bestehende Grundstücks­
flächen im Privateigentum 

11. Verkehrsflächen ( öffentl.) 

a) Fahrbahnflächen 6023 m2 

b) Fuß u. Radwegflächen 155 m2 

111. Grünflächen ( öffentl. 

a) Park 
b) Spielplatz 

Gesamte Fläche des 
Geltungsbereiches 

6193 m2 

300 m2 

567 m2 

867 m2 

2 819 m2 9,49 % 

11 171 m2 37,60 % 

(13 990 m2
) (47,09 %) 

8 660 m2 29, 15 % 

22 650 m2 76,24 % 

6 193 m2 20,84 % 

867 m2 2,92 % 

29 710 m2 100 % 



Grundflächen incl. Anbauzonen 

ca. 5 180 m2 

= 0,37 GRZ 

ca. 13 990 m2 

Geschoßflächen incl. (Anbauzonen 1-geschossig) 

ca. 9 430 m2 

= 0 ,67 GFZ 

ca. 13 990 m2 

Wohnunasschlüssel 

Einzelhäuser 

Doppelhäuser 

Reihenhäuser 

Bestand 

23 

16 

39 

WE 

23 

32 

55 

Neu 

21 

13 

9 

43 

WE 

21 

26 

34 

81 
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